
Zeitschrift: Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und
Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung

Band: 34 (1977)

Heft: 7-8

Rubrik: plan-Mosaik

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


pian-Mosaik
Bibliographie zum Bau-, Boden- und Planungsrecht
der Schweiz 1968-1975

Robert Nef

Die soeben erschienene Bibliographie
betrifft einen Zeitabschnitt, in dem in
der Schweiz eine ausserordentlich rege
Bautätigkeit stattgefunden hat. Die
rasante technische und wirtschaftliche
Entwicklung im Bauwesen hat auch zu
einem starken Wandel des Bau- und
Bodenrechts geführt. Am augenfälligsten

ist dabei die Verlagerung des
gesetzgeberischen Schwergewichts von
der Gemeinde auf den Kanton und auf
den Bund sowie die Entstehung eines
eigentlichen Planungsrechts, das
allerdings in der theoretischen Durchdringung

noch wenig scharfe Umrisse zeigt
Und dessen Haupterlass auf nationaler
Ebene, das Bundesgesetz über die
Baumplanung, in der Volksabstimmung

verworfen wurde. Ein Überblick
über die Literatur zum Bau-, Boden-
dnd Planungsrecht der Schweiz ist für
den Zeitraum von 1900 bis 1967 in der
Bibliographie von Walter A. Hess,
herausgegeben von der Schweizerischen
Gesellschaft für Koordination und
Förderung der Bauforschung (als Band 2
der Schriftenreihe der Gesellschaft im
Verlag Bauforschung, Zürich 1968),
drnfassend und übersichtlich darge-
stellt worden. Dieselbe Gesellschaft
öat, bearbeitet von René L. Frey, im
Jahre 1967 eine «Bibliographie für
Volkswirtschaftliche Fragen der Regio-
dalforschung und des Bauens 1945 bis
)965» herausgegeben. Diese beiden
dewährten Hilfsmittel wurden in den

letzten Jahren für Lehr- und
Forschungszwecke am Institut für Orts-,
Regional- und Landesplanung der ETH
Zürich jeweils laufend ergänzt. In der
Zwischenzeit haben diese Ergänzungen

einen Umfang angenommen, der
eine selbständige Publikation nahelegte,

auch wenn sich in der
rechtlichen Entwicklung keine eigentliche
Zäsur abzeichnet.
Die vorliegende Publikation lehnt sich
in Konzeption und Systematik an die
erwähnten Bibliographien an, trägt aber
auch dem sich abzeichnenden Wandel
angemessen Rechnung.

So wurden in der vorliegenden
Rechtsbibliographie auch politikwissenschaftliche,

volkswirtschaftliche und
soziologische Titel berücksichtigt, die
unter dem Gesichtspunkt der Planung
nur indirekt rechtsrelevant sind und die
man nicht der eigentlichen Rechtsliteratur

zurechnen kann. Da eine
selbständige Nachführung der schweizerischen

«Bibliographie für
volkswirtschaftliche Fragen der Regionalforschung

und des Bauens» nicht sichersteht,

kann diese Grenzüberschreitung
auch praktisch gerechtfertigt werden.
Sie dient einem Benützerkreis, der
primär an der Planung und nur sekundär
am Recht interessiert ist, ohne dass
dadurch der Informationswert für den
primär juristisch Interessierten erheblich

beeinträchtigt wurde.

Die schweizerische Lehre, Forschung
und Praxis ist bis in neueste Zeit
dadurch gekennzeichnet, dass auch
auf nationaler Ebene ein persönlicher
Meinungsaustausch - wenigstens in
bestimmten Problembereichen - über
die Grenzen der traditionellen Disziplinen

hinaus immer wieder stattfinden
konnte. Die vorliegende Bibliographie
soll zur Verbesserung der materiellen
und personellen Übersicht beitragen,
die diese Kontaktnahmen auch weiterhin

ermöglicht.

Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wanderwege

Rückgang der Fuss- und Wander-
^e9e hat bis heute ein erschreckendes
^üsmass angenommen und geht un-
^Hfhörlich weiter. Überall werden solche

Wege zu Strassen ausgebaut, ohne
ass Ersatz geschaffen wird. In den

®lrizelnen Kantonen verlaufen bis zu 55
r°2ent der markierten Wanderwege

Strassen mit unbeschränktem
ahrverkehr. Und vielerorts verschwin-

,eri Wege infolge mangelnden Unter-
Ja|ts. Trotz grossen Bemühungen fehlt
s den Wanderwegvereinigungen an

/^glichkeiten, dieser Entwicklung
I

lrksam zu begegnen. Aber auch im
°^alen Bereich innerhalb der Ort¬

schaften gibt es immer weniger Wege,
auf denen sich der Fussgänger gefahrlos

bewegen kann.
Der Grund für diese negative Entwicklung

liegt vor allem darin, dass keine
genügenden rechtlichen Grundlagen
für den Schutz und Ausbau der Fuss-
und Wanderwege bestehen. Während
zum Beispiel für alle möglichen Arten
von Strassen ausreichende
Rechtsgrundlagen für Finanzierung,
Projektierung, Bau, Unterhalt usw. vorhanden
sind, fehlen diese für Fuss- und
Wanderwege.

Die «Arbeitsgemeinschaft
Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wanderwege

(ARF)» bezweckt die Schaffung wirksamer

Rechtsgrundlagen für dem
Fussgänger reservierte Wege: ausserorts
Wanderwege, innerorts Fusswege.
Insbesondere will die ARF der im Februar
1974 mit 123000 Unterschriften im
Bundeshaus eingereichten «Volksinitiative
zur Förderung der schweizerischen
Fuss- und Wanderwege» und deren
Zielen zum Durchbruch verhelfen. pl

Arbeitsgemeinschaft
Rechtsgrundlagen für
Fuss- und Wanderwege (ARF)
Postfach 24
8050 Zürich
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